
 

Aufenthaltsstatus Unterbringung in 
Aufnahmeeinrichtung

Unterbringung außerhalb 
Aufnahmeeinrichtung

Ist es notwendig, eine Beschäfti-
gungserlaubnis zu beantragen?

Personen mit Aufenthaltstitel
	 	Asylberechtigte (§ 16a GG)
	 	Anerkannte Flüchtlinge  

  (§ 3 Abs. 1 AsylG) 
	 	Subsidiär Schutzberechtigte 

  (§ 4 Abs. 1 AsylG)    
	Personen mit nationalem  

	 Abschiebeverbot (§ 60 Abs. 5 
  und Abs. 7 AufenthG)

	 	 	Kontingentflüchtlinge  
  (§§ 23 und 24 AufenthG)

	 	 	Geflüchtete aus der Ukraine 
	 (§ 24 AufenthG)

Keine Beantragung notwendig, 
da Beschäftigung uneinge-
schränkt möglich

Geduldete
(§ 60a AufenthG)

Nach 6 Monaten: 
Beschäftigungserlaubnis  
soll erteilt werden  
(reduziertes Ermessen der 
Ausländerbehörde)

Nach 3 Monaten: 
Beschäftigungserlaubnis  
soll erteilt werden  
(reduziertes Ermessen der 
Ausländerbehörde)

  Beantragung notwendig

Es dürfen keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bevorstehen!

Personen mit Aufenthalts- 
gestattung

Nach 6 Monaten: 
Anspruch auf Beschäftigungs- 
erlaubnis (kein Ermessen der 
Ausländerbehörde)

Nach 3 Monaten:
Beantragen einer  
Beschäftigungserlaubnis 
möglich (freies Ermessen  
der Ausländerbehörde)

Nach 6 Monaten:
Anspruch

Personen ohne Aufenthaltstitel 
	 	Vollziehbar Ausreisepflichtige
	 	Ablehnung des Asylantrags als 

„offensichtlich unbegründet“ Generelles
Beschäftigungsverbot

Sichere Herkunftsstaaten
     nuif.de/aktiv-werden/

Stand: August 2024©

Die Beschäftigungserlaubnis – Der Weg Schritt für Schritt

ASYLBEWERBER/IN
GEDULDETE/R

UNTERNEHMEN  
MIT VOLLMACHT

oder

Antrag

UNTERNEHMEN ÖRTLICH ZUSTÄNDIGE 
AUSLÄNDERBEHÖRDE

21 3

Quellen: eigene Darstellung auf Grundlage des BMAS, KOFA und der BA

Wer benötigt eine Beschäftigungserlaubnis und wann kann eine solche erteilt werden? Wie beantrage ich eine Beschäftigungserlaubnis*? 

Bescheid
5 4 Zustimmung

BUNDESAGENTUR  
FÜR ARBEIT

	 Antrag auf Arbeits
erlaubnis

	 Ausgefüllte „Erklärung 
zum Beschäftigungsver-
hältnis“ (inklusive der 
Stellenbeschreibung) 

	  nuif.de/erklärung-zum- 

     beschäftigungsverhältnis

Weiterleitung
(Behördeninterner Prozess)

Wie erkenne ich, dass eine Beschäftigungserlaubnis bereits vorliegt?

Wichtig: 

Unabhängig vom Aufenthaltsstatus gilt für alle Geflüchteten  
ein Arbeitsverbot in den ersten 3 Monaten des Aufenthalts. 

Ausnahme: Geflüchtete aus der Ukraine, die eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 24 AufenthG (vorübergehender Schutz) erhalten.

Weitere Informationen:

Der QR-Code führt zu einer Übersicht über alle Neben- 
bestimmungen inklusive deren Erläuterungen (Infografik  
„Beschäftigung von Geflüchteten – wer darf arbeiten?“)

Anhand des Aufenthaltspapiers inklusive der darin eingetragenen 
Nebenbestimmungen mit Hinweisen zum Arbeitsmarktzugang 

Tipp:
Arbeits-,  

Ausbildungs- bzw. 
Praktikumsvertrag 

mit einreichen 
(wenn bereits 

vorhanden)

*	Für Hospitationen und Pflichtpraktika gelten gesonderte Regelungen.

prüft  
Arbeitsverbote

Rechtliche Prüfung  
der Beschäftigungs- 

bedingungen,  
insb. des Arbeitsentgelts  

und der Arbeitszeit

§

Zustimmung entfällt nach dem 
48. Monat des Aufenthalts

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/aktiv-werden/wann-sprechen-wir-ueber-wen-begriffserklaerungen-zum-aufenthaltsrecht/
http://nuif.de/aktiv-werden/
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
http://nuif.de/erklärung-zum-beschäftigungsverhältnis
http://nuif.de/erklärung-zum-beschäftigungsverhältnis
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2020/02/NUiF_wer-darf-arbeiten-Infografik_18-02-2020_WEB.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2020/02/NUiF_wer-darf-arbeiten-Infografik_18-02-2020_WEB.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2020/02/NUiF_wer-darf-arbeiten-Infografik_18-02-2020_WEB.pdf

